
 

 

RECHTLICHE VERORDNUNG DES 4. FLOHMARKTES IN SAASENHEIM – 25. März 2012 
Organisation des  Ortsvereins: « Association Générale des Familles »  

 
* Der Flohmarkt ist nur für Privatpersonen zugelassen, die persönliche oder gebrauchte in gutem Zustand oder 
selbst gebastelte / hergestellte Güter verkaufen möchten. 
* Jeder betrügerische Verkauf wird bestraft. 
* Reservierungen, die nicht vollständig zurückgesendet wurden, werden nicht berücksichtigt. 
* Die Beträge werden bei Stornierung nicht zurückerstattet. 
* Die Standnummer wird am selben Tag bekannt gegeben. 
* Die Aussteller können den Stand zwischen 6 Uhr und 8.00 Uhr aufbauen. (Bitte beachten Sie, dass die 
reservierten Stände um 8.30 Uhr neu verteilt werden wenn sich bis dann niemand gemeldet hat). 
* Kein Auto darf zwischen 9.00 Uhr und 16.00 Uhr durch den Flohmarkt fahren. 
* Tiere müssen an der Leine gehalten werden. 
* Der Aussteller muss den Platz wieder im ursprünglichen Zustand sauber hinterlassen und die unverkauften Güter 
wieder mitnehmen. Nur dann werden die 10.-  € Kaution  zurückerstattet. 
* Ein Register der Aussteller mit deren persönlichen Kontaktdaten wird vom Veranstalter geführt. 
VERBOTEN SIND: 
- Getränke- und Essenssstände, da diese von den Organisatoren geführt werden. 
- der Verkauf von lebendigen Tieren, 
- der Verkauf von Stichwaffen oder sonstigen Waffen, 
- der Verkauf von schädlichen und/ oder explosiven Substanzen, 
- der Verkauf von  Heizmittel oder ähnlichen Produkte die zum Heizen dienen, 
- der Verkauf von unsittlichen Produkten, 
- alle Anwendungen oder Vorführungen die als gefährlich eingestuft werden können, 
- alle Art von lauten Veranstaltungen. 

 
Der Verein ist nicht verantwortlich für Diebstahl oder Unfälle die am Stand oder in der Nähe dessen passieren können. 
Wenn die oben genannten Richtlinien nicht respektiert werden, kann und darf der organisatorische Verein alle nötigen 
Maßnahmen ergreifen um diese zu unterbinden oder eine Ausweisung durchführen. 
Diese Verordnung wurde beim Rathaus von Saasenheim sowie bei der Polizei von Sundhouse abgeben. 
 

ANMELDEFORMULAR und BEZAHLUNG vor dem 20 März 2012  an 
Marché aux puces A.G.F. – 11 rue principale – 67390 SAASENHEIM senden. 

Name……………………………………………….Vorname…………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………Tel. …………………………………. 
Auto              Transporter   Auto + Anhänger   
5 m planen                              10 m planen       12 m planen 
STAND GRÖSSE   5   Meter für 10 € ……………………...….€ 

….. x Meter je 2 € …………………………€ 

MENU (Warmes Essen + 
dessert + Kafee) 

…. x Menu je 10 €  …………………………€ 

TOTAL…………………………€ 
*************************************************** ******************************* 

� Bitte an folgende Bankverbindung überweisen :  

Inhaber: „AGF de Saasenheim“ 
IBAN:FR76 1027 8013 4600 0225 1694 516 
BIC: CMCIFR2A 

� 10 € Kaution werden vor Ort bezahlt (Der Platz soll sauber verlassen 
werden.) 

� Fotokopie des Ausweises (Vorder- und Rückseite) mit dem 
Anmeldeformular zurücksenden. (Bei Minderjährigen bitte eine Kopie des 
Ausweises der Eltern mitschicken.) 

 
Hiermit erkläre ich, dass ich am Flohmarkt vom 25. März 2012 teilnehmen möchte, dass ich kein Händler bin und für 
einen einmaligen und außergewöhnlichen Zweck an dieser Veranstaltung teilnehmen werde, und ich erkläre mich mit 
den oben genannten Vorschriften einverstanden. 

       DATUM und UNTERSCHRIFT 

   


